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M I E T V E R T R A G
zwischen

Party-Team Stefan Borzym
Friedensstrasse 1c

07613 Crossen a.d. Elster
- Vermieter -

und

 Mieter

 Telefonnummer persönlich bekannt Personalausweiskopie vorhanden

 Strasse

 PLZ Ort

- Mieter - 

§ 1 Gerätemietzeit und Gerätebeschreibung:

Der Vermieter stellt dem Mieter die anschließend im einzelen aufgeführten Geräte für den Zeitraum: 

von Uhr, bis Uhr zur Verfügung. 

Die Laufzeit des Vertrages beträgt Tage. 
Gerätebeschreibung: 
Nr. Beschreibung Mietpreis (netto) Wiederbeschaffungswert (netto)

§ 2 Mietzins:
Der Gesamtmietzins oben aufgeführter Artikel 
beträgt: pro Tag abzüglich % Rabatt auf die 
Nettosumme. Daraus ergibt sich der Endbetrag von: 

Bemerkungen:
Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zahlungen 
per Vorkasse haben ohne Abzug zu erfolgen. Zum Mietzins kommen hinzu etwaige Ver-
sand- und Verpackungskosten hinzu.

§ 3 Haftung des Vermieters:
Die Haftung des Vermieters ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, soweit 
nicht Deckung im Rahmen der für das Gerät/die Geräte geschlossenen Versicherung be-
steht.

§ 4 Haftung des Mieters:
Der Mieter haftet nach den allgemeinen Haftungsregeln, sofern er oder einer sei-
ner Erfüllungsgehilfen das Gerät beschädigt oder entwendet, den Pflichten aus dem 
Mietervertrag zuwiderhandelt usw. Insbesondere hat der Mieter die Geräte in dem 
mangelfreien Zustand zurück zu geben, in welchem er die Geräte übernommen hat. 

Die Haftung des Mieters erstreckt sich auch auf ergänzende Positionen wie z.B. Sachver-
ständigenkosten, Wertminderung und Mietausfallkosten.
Dem Mieter wird der Abschluss einer Elektronikversicherung empfohlen.
Mehrere Mieter haften als Gesamtschuldner.

§ 5 Schlussbestimmungen:
Abweichende Vereinbarungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 

Sollte irgendeine Bestimmung dieses Vertrages aus irgendeinem Grunde nich-
tig sein, so werden davon die übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. 

Der Mieter bestätigt mit seiner Unterschrift die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen gelesen zu haben und zu akzeptieren.

 Datum / Unterschrift des Vermieters Datum / Unterschrift des Mieters

 - Vermieter - - Mieter -

zzgl. MwSt.



Allgemeine Geschäfts- und Mietbedingungen

1. Vertragsgegenstand 
Die Vermietung erfolgt ausschließlich zu den nachstehenden 
Bedingungen. Spätestens mit der Anlieferung der Geräte am 
Einsatzort oder bei Übergabe gelten nachstehende Bedingun-
gen als anerkannt. Vertragsgegenständlich sind die in dem 
Lieferschein im Einzelnen aufgeführten Geräte. 

2. Mietzeit 
Die Mietzeit wird nach Tagen berechnet. Angefangene Tage 
zählen voll. Die Mietzeit beginnt mit dem Eintreffen der Geräte 
am Verwendungsort; sie endet mit dem Wiedereintreffen der 
Geräte beim Vermieter. Verzögert sich das Eintreffen der Geräte 
beim Vermieter über die ursprünglich vorgesehene Mietzeit hi-
naus, kann der Mietpreis entsprechend nachberechnet werden. 
Die Mindestmietzeit beträgt einen Tag. 

3. Versand und Gefahrenübergang 
Der Versand der Geräte erfolgt auf Kosten des Mieters auf den 
üblichen Versandwegen, es sei denn, der Mieter hat ausdrück-
lich eine bestimmte Versandart vorgeschrieben. Die Kosten 
einer auf Wunsch des Mieters abgeschlossenen Transportversi-
cherung gehen zu dessen Lasten. Der Gefahrenübergang tritt 
ein bei Abholung oder Anlieferung (Lieferschein) und erlischt 
bei Rückgabe oder Abholung durch den Vermieter. 

4. Gebrauch der Mietsache 
Die vermieteten Geräte sind Eigentum des Vermieters. Der 
Mieter hat sie in sorgfältiger Art und Weise zu gebrauchen, alle 
Obliegenheiten, die mit dem Besitz, dem Gebrauch und dem 
Erhalt der Mietsache verbunden sind, zu beachten und die War-
tungs-, Pflege- und Gebrauchsempfehlungen des Vermieters zu 
befolgen. Der Mieter ermöglicht dem Vermieter die jederzeiti-
ge Überprüfung der Geräte. 

5. Haftung und Gewährleistung 
Der Vermieter haftet für den funktionstüchtigen Zustand der 
vermieteten Geräte zum Zeitpunkt des Gefahrenübergan-
ges unter Ausschluss weiterer Ansprüche wie folgt: Hat das 
vermietete Gerät im Zeitpunkt des Gefahrenüberganges einen 
Fehler, der seine Tauglichkeit zum vertragsmäßigen Gebrauch 
aufhebt oder in einem Umfange mindert, der einer Aufhebung 
gleichkommt, kann der Vermieter nach seiner Wahl den Fehler 
beheben, das fehlerhafte Gerät austauschen oder vom Vertrag 
zurücktreten. Für die Dauer der Aufhebung der Tauglichkeit 
mindert sich der Mietpreis in entsprechendem Umfang. Für 
Schäden, die dem Mieter beim Gebrauch der Mietsache 
entstehen, haftet der Vermieter nur, wenn diese auf einem bei 
Gefahrenübergang vorhandenen Fehler beruhen. Die Haf-
tung erstreckt sich auf die Kosten der Instandsetzung bis zur 
Höhe des Mietpreisanspruches des Vermieters, mit welchem 
ein etwaiger danach gegebener Schadenersatzanspruch zu 
verrechnen ist. Weitere, darüber hinausgehende Ansprüche des 
Mieters, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausgeschlossen. 
Fälle der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sind 
aus der Haftungsbegrenzungsklausel ausgenommen. 

6. Haftung des Mieters 
Der Mieter ist dem Vermieter für alle Schäden verantwortlich, 
die aus dem nicht bedingungsgemäßen Gebrauch der Mietsa-
che entstehen. Den Schaden des zufälligen Unterganges sowie 
einer zufälligen Beschädigung sowie Diebstahl trägt der Mieter. 
Im Falle eines Totalschadens hat der Mieter den Wiederbeschaf-
fungswert zu ersetzen. Alle Schäden hat der Mieter zu tragen, 
unabhängig davon, ob er den Schadensfall zu vertreten hat 
oder nicht. 

7. Rücktritt des Mieters 
Erfolgt ein Rücktritt vom Mietvertrag, gleich aus welchem Grund, 
behält sich der Vermieter vor, Stornokosten zu erheben. Bei weni-
ger als 2 Wochen vor Mietbeginn, so werden 15%, bei weniger als 
1 Wochen 50% und bei weniger als 3 Tagen 75% des Mietbetrages 
zur Zahlung fällig. Erfolgt der Rücktritt ein Tag vor Veranstaltungs-
beginn wird eine Zahlung von 100% fällig. 

8. Rechte Dritter 
Der Mieter hat die Geräte von allen Belastungen, Inanspruch-
nahme und Pfandrechten Dritter freizuhalten. Er ist verpflichtet, 
den Vermieter unter Überlassung aller notwendigen Unterlagen 
unverzüglich zu benachrichtigen, wenn während der Laufzeit des 
Mietvertrages die vermieteten Geräte dennoch gepfändet oder in 
irgendeiner anderen Weise von Dritten in Anspruch genommen 
werden. Der Mieter trägt alle Kosten, die zur Aufhebung derarti-
ger Eingriffe Dritter erforderlich sind. 

9. Lieferfristen 
Die Vereinbarung eines Miettermins erfolgt unter dem Vorbe-
halt rechtzeitiger Liefermöglichkeit. Es gelten die Lieferfristen 
im jeweiligen Angebot. Die Lieferfristen sind als annähernd 
zu betrachten und beginnen mit Eingang der nach Angebot 
vereinbarten Vorauszahlung. Unvorhergesehene, vom Vermieter 
nicht zu vertretende Ereignisse, gleichgültig ob beim Vermieter 
oder einem seiner Lieferanten, wie z.B. Streik, Aussperrung, Un-
fallschäden, Betriebsstörungen etc., berechtigen den Vermieter, 
unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen des Mieters vom 
Mietvertrag zurückzutreten oder den Beginn der Mietzeit um die 
Dauer der Verhinderung hinauszuschieben. 

10. Zahlung 
Der Mietpreis, im Falle der Berechnung von Mehrwertsteu-
er jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer, ist im Voraus fällig und 
ohne Abzug zahlbar. Bei Überschreitung des Fälligkeitsdatums 
der Rechnungen kann der Vermieter vom Fälligkeitszeitpunkt 
an Verzugszinsen in Höhe von 6 % über dem Diskontsatz der 
Europäischen Zentralbank berechnen. Der Mieter kann gegen 
die Forderungen des Vermieters nur dann aufrechnen oder ein 
Zurückbehaltungsrecht ausüben, wenn die Gegenforderung 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.  

11. Rückgabe der Mietsache 
Der Mieter hat auf seine Kosten und Gefahr das gemietete Gerät 
nach Ablauf der Mietzeit unverzüglich an den Vermieter zurück-
zugeben. 

12. Verspätete Rückgabe 
Bei verspäteter Rückgabe der Mietsache hat der Mieter dem 
Vermieter jeden Schaden zu ersetzen. Wird die Mietsache nicht 
in ordnungsgemäßem Zustand zurückgegeben, hat der Mieter 
unbeschadet weiterer Schadenersatzansprüche des Vermieters 
für die Zeit, die für die Instandsetzung erforderlich ist, den vollen 
Mietpreis zu entrichten. 

13. Schlussbestimmungen 
Mündliche Nebenverabredungen sind nicht getroffen. Ände-
rungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Sollte eine 
Bestimmung dieses Vertrages nicht rechtswirksam sein, so bleibt 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 
Erfüllungsort ist der Standort des Vermieters. Bei Vermietungen 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gilt zusätzlich zu den 
hier vereinbarten Bedingungen deutsches Recht als vereinbart.  
 
Stand: 19. Februar 2014
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